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Auf die - aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie bei­
geschlossene - schriftliche Anfrage der Abgeordneten Koppler und 
Kollegen vom 3. Dezember 1992, Nr. 3900/J, betreffend 
Getränkesteuerrefom, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu Frage 1: 

Die Getränkebesteuerung der österreichischen Weinbauern muß vor dem 
Hintergrund der Ertragssituation gesehen werden. Solcherart kann 
von einer Sonderstellung im Sinne einer Begünstigung nicht ge­
sprochen werden. 

Zu Frage 2: 

Ich darf auf die Beantwortung der an den Herrn Bundesminister für 
Finanzen gerichteten schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 
3898/J verweisen. 

Beilage 
Der Bundesminister: 
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Nr. 3900lJ 

1992 -12- 0 3 

Br:lLAGE 

A n fra g e 

der Abgeordneten Erhard Koppler 
und Genossen 
an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

Im Rahmen der Getränkesteuerreform wurde den österreichischen 
Weinbauern eine Sonderstellung eingeräumt. Diese Regelung führte 
zu einiger Aufregung in der Wirtschaft. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundesmi­
nister für Land- und Forstwirtschaft folgende 

A n fra g e 

1. Mit welchen Argumenten begründen Sie die Sonderstellung der 
österreichischen Weinbauern? 

2. Weshalb war dafür eine verfassungsrechtliche Absicherung 
notwendig? 
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